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Norm

LMG 1975 §9 Abs1

LMSVG §5 Abs3

Rechtssatz

Für die Beurteilung, ob eine gesundheitsbezogene Angabe im Sinne des § 9 Abs 1 LMG vorliegt, ist wegen den erklärten

Zwecks der Bestimmung, die Verbraucher vor Täuschungen zu schützen (§ 9 Abs 3 LMG), die Verkehrsau assung

maßgebend. Auch hier sind die für die Beurteilung von Werbeankündigungen zu § 2 UWG entwickelten Grundsätze

heranzuziehen; entscheidend ist der Gesamteindruck der Ankündigung, wie er sich bei üchtiger Wahrnehmung für

einen nicht ganz unerheblichen Teil der angesprochenen Kreise ergibt.
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